
wird hiermit in Sachen

wegen

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse:

1.   die Vertretung bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur 
      Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer);

2.   die Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willens-
      erklärungen (z.B. Kündigungen);

3.   die Vertretung im Insolvenzverfahren des Gegners;

4.   zur Akteneinsicht.

 
Die Vollmacht umfaßt die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht 
ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht) und Geld oder andere Gegenstände 
für den Vollmachtgeber entgegenzunehmen und freizugeben (Inkassovollmacht).

einzeln und gemeinsam Vollmacht erteilt.
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